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Ärztinnen und Ärzte, die Personen mit mutmasslichem Bodypacking betreuen, 
sind mit widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert. In Absprache mit der 
 Konferenz Schweiz. Gefängnisärzte (KSG) hat die Zentrale Ethikkommission der 
SAMW die Richtlinien «Ausübung der ärztlichen Tätigkeit bei inhaftierten Perso
nen» mit einem Anhang ergänzt, der die Aufgaben der involvierten Ärztinnen und 
Ärzte klärt.

Personen, die Drogen in ihrem Körper illegal über die 
Grenze transportieren, gehen ein hohes gesundheitli
ches Risiko ein. Die Drogen werden als Päckchen, meist 
Kokain portioniert zu 10 bis 20 Gramm (sog. Body
packs1), geschluckt. Wenn ein solches Bodypack platzt, 
besteht unmittelbare Lebensgefahr. Fällt eine Person 
mit mutmasslichem Bodypack an der Grenze auf, wird 
der Verdacht im Spital mittels Computertomogramm 
(CT) abgeklärt. Die verdächtigte Person kann diese 
 Untersuchung verweigern, weil das CT eine Strahlen

belastung darstellt. Eine solche Weigerung muss res
pektiert werden. Eine Alternative zum CT ist die Über
wachung der Ausscheidungen bis zur Erhärtung oder 
Widerlegung des Verdachts.
Bei einer solchen Verdachtsabklärung entsteht für die 
involvierten Ärztinnen und Ärzte oftmals ein Rollen
konflikt: Sie müssen sowohl den Verdacht «Body
packing» abklären als auch die betroffenen Personen 
gesundheitlich überwachen, um eine sichere Ausschei
dung der gefährlichen Fracht zu gewährleisten. Die Ärz

1 Differenziert wird 
zwischen Bodypacking, 
Bodystuffing und 
Bodypushing. 
Bodypacking bezeichnet 
das Schlucken mehrerer 
Drogenpäckchen, oft bis 
zu 100 Stück. Beim 
Bodystuffing werden die 
Drogen oft unmittelbar 
vor einer Kontrolle 
verschluckt, um sie vor 
den Beamten zu 
verbergen. Beim 
Bodypushing werden die 
Drogen vaginal oder 
rektal versteckt.
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tinnen und Ärzte können jedoch nicht gleichzeitig eine 
Experten und eine Therapeutenrolle wahrnehmen.

Kritik durch Nationale Kommission 
zur Verhütung von Folter

Am 3. April 2017 wandten sich Ärzte und Ärztinnen des 
Spitalzentrums Oberwallis an das Generalsekretariat 
der SAMW und  baten die Zentrale Ethikkommis
sion (ZEK) um eine Stellungnahme zum Umgang 
mit verdächtigten «Bodypackerinnen». Hinter
grund dieser Anfrage war, dass die Assistenzärzte 
des Spitalzentrums Oberwallis von der Grenzwacht 
angewiesen worden waren, bei allen verdächtigen Per
sonen bildgebende Verfahren (CTs) durchzuführen. 
Die Anordnung erfolgte, ohne dass die beauftragten 
Ärzte einen Entscheidungsspielraum hatten. Sie wur
den zudem nicht informiert, ob und wie die verdäch
tigten Personen über das Vorgehen aufgeklärt worden 
waren.

Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter 
veröffentlichte 2018 einen Bericht, in dem sie eine 
übermässige Strahlenbelastung der verdächtigten 
Perso nen durch das Vorgehen der Walliser Grenzpoli
zei kritisierte.2 Zudem waren nur 9 Prozent der bei 
verdäch tigen Personen durchgeführten CTUntersu
chungen positiv, d.h., 91 Prozent der untersuchten Per
sonen wurden einer unnötigen Strahlenbelastung aus
gesetzt. Darüber hinaus sollen Untersuchungen bei 
schwangeren Frauen durchgeführt worden sein, un
geachtet der Risiken für das ungeborene Kind. Der 

 Bericht hielt weiter fest, dass Kliniken in mehreren 
Kantonen die Möglichkeit vorsehen, radiologische Un
tersuchungen auch dann durchzuführen, wenn sich 
die verdächtigte Person dieser widersetzt.
Aus medizinethischer Sicht sind die beschriebenen 
Umstände inakzeptabel. Personen mit mutmassli
chem Bodypacking, die sich keiner Strahlenbelastung 
aussetzen möchten, können medizinisch überwacht 

werden, ohne dass ein CT verordnet und unter Zwang 
durchgeführt wird. Der neue Anhang H der SAMW
Richtlinien «Ausübung der ärztlichen Tätigkeit bei in
haftierten Personen» bietet hierzu Hilfestellungen an. 
Er nimmt die für die Praxis notwendige Rollenklärung 
der involvierten Ärztinnen und Ärzte vor, indem er 
zwischen «Expertenaufgaben» (Nachweis von Body
packs) und «therapeutischen Aufgaben» (Überwa
chung, medizinische Intervention) trennt. Zudem wer
den wichtige anamnestische und therapeutische 
Aspekte bei asymptomatischen und symptomatischen 
Patienten beschrieben. Der Anhang verweist auf das 
erhöhte Suizidrisiko, das in diesen Situationen besteht, 
und die Notwendigkeit der medizinischen Überwa
chung.
Die SAMW empfiehlt den Schweizer Spitälern und wei
teren Institutionen, die mit Bodypacking befasst sind, 
die ergänzten medizinethischen Richtlinien anzu
wenden. Die Richtlinien und der neue Anhang H kön
nen auf der SAMWWebsite heruntergeladen werden: 
samw.ch/bodypacking.
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Die Ärztinnen und Ärzte können nicht gleich-
zeitig eine Experten- und eine Therapeutenrolle 
wahrnehmen.

Nur 9 Prozent der bei verdächtigen Personen 
durchgeführten CT-Untersuchungen waren 
positiv.

2 Vgl. https://www.nkvf.
admin.ch/dam/data/
nkvf/Berichte/ 
2017/rancate/
berichtrancate.pdf

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SAMW 1829

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI 2018;99(51–52):1828–1829

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission. See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

https://www.nkvf.admin.ch/dam/data/nkvf/Berichte/2017/rancate/bericht-rancate.pdf
https://www.nkvf.admin.ch/dam/data/nkvf/Berichte/2017/rancate/bericht-rancate.pdf
https://www.nkvf.admin.ch/dam/data/nkvf/Berichte/2017/rancate/bericht-rancate.pdf
https://www.nkvf.admin.ch/dam/data/nkvf/Berichte/2017/rancate/bericht-rancate.pdf
https://www.nkvf.admin.ch/dam/data/nkvf/Berichte/2017/rancate/bericht-rancate.pdf

